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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1975

Norm

ABGB §170a

ABGB §271

Rechtssatz

Macht die uneheliche Kindesmutter nicht eigene, sondern nur die berechtigten Interessen ihres Kindes an der

Unterbindung eines persönlichen Verkehres des Kindes mit dem Rekurswerber (hier Großelternteil) geltend, so besteht

keine Veranlassung zur Bestellung eines besonderen Kurators im Sinne des § 271 ABGB.
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